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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Neben den zahlreichen parlamentarischen Initiativen, die aufgrund der
Notrechtssituation mit dem Ziel einer Stärkung der Legislative eingereicht wurden,
taten sich die Parlamentsmitglieder auch mit Motionen und Postulaten hervor, die das
gleiche Ziel verfolgten und das Parlament in der Krise stärken wollten. So forderte etwa
eine Motion Wicki (fdp, NW) Gesetzesgrundlagen für ein von der Bundesversammlung
zu wählendes Gremium – zusammengesetzt aus nationalen Parlamentsmitgliedern,
Mitgliedern kantonaler Regierungen, Wirtschafts- und Wissenschaftsvertreterinnen und
-vertretern –, welchem der Bundesrat in ausserordentlichen Lagen Erlasse zur
Stellungnahme vorzulegen hätte (Mo. 20.3748). Ein Postulat Burkhart (fdp, AG) forderte
einen Bericht zur Schaffung eines permanenten operativen Bundesführungsstabs (Po.
20.3478). 
Interessant waren die sich bei allen Vorstössen gleichenden Antworten des Bundesrats,
die Mitte August eintrafen. Er verwies auf das geltende Verordnungsrecht, das die
Kompetenz für Notrechtsverordnungen beim Bundesrat verorte, aber eine zeitliche
Befristung vorsehe. Spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten einer Notverordnung
müsse die Regierung eine gesetzliche Grundlage für deren Inhalt vorlegen. Zudem sei
die Bundeskanzlei beauftragt worden, das Krisenmanagement während der Covid-19-
Pandemie zu analysieren und einen Bericht mit Empfehlungen vorzulegen. Erst nach
Vorliegen dieser Analyse sollte diskutiert werden, ob neue Strukturen notwendig seien.
Für das Krisenmanagement sei grundsätzlich der Bundesrat zuständig. Via
Bundeskanzlei sei die Regierung aber stets mit den Partei- und Fraktionsspitzen sowie
mit der Nationalratspräsidentin und dem Ständeratspräsidenten in Kontakt gewesen.
Der Einbezug von Fachleuten sowie der Kantone sei über den «Krisenstab Bundesrat
Corona» und diversen Task-Forces ebenfalls stets gewährleistet gewesen.
Entsprechend beantragte der Bundesrat die Ablehnung aller Vorstösse. 1

MOTION
DATUM: 21.08.2020
MARC BÜHLMANN

Bereits in der Herbstsession 2020 nahm sich der Ständerat der im Juni 2020
eingereichten Motion von Hans Wicki (fdp, NW) an, der damit eine Institutionalisierung
der Reflektierung der Bundesrats-Entscheide in Krisenzeiten forderte. Mit der
Pandemie seien verschiedene Grundrechte eingeschränkt worden, über die
Gesetzmässigkeit und Verhältnismässigkeit der Notmassnahmen, die zu dieser
Einschränkung geführt hätten, sei aber erst im Nachhinein diskutiert worden,
argumentierte der Nidwaldner Freisinnige. Es habe sich gezeigt, dass die demokratische
Kontrolle insbesondere durch das Parlament während des Ausnahmezustandes nicht
funktioniert habe. Mit einem vom Bundesrat zu bestimmenden und vom Parlament
gewählten Gremium aus Vertreterinnen und Vertretern des Parlaments, der kantonalen
Regierungen, der Wissenschaft und der Wirtschaft würde auf der Basis seiner Motion
quasi ein «Challenging Partner» für den Bundesrat geschaffen, der dessen
notrechtlichen Entscheide in Krisenzeiten reflektieren würde. Damit gingen die
Kompetenzen eines solchen Gremiums über ein blosses Informationsrecht hinaus. 
In einer Krisensituation müsse primär rasch gehandelt werden können, gab der den
Bundesrat vertretende Bundeskanzler Walter Thurnherr zu bedenken. Wenn man Zeit
habe, ziehe man die Kantone und die parlamentarischen Kommissionen auch für
Notrechtsentscheidungen direkt mit ein. Aber zu Beginn einer Legislatur ein neues
Gremium zu schaffen, das dann im Falle einer Notsituation reflektieren würde, wäre der
Situation wohl weniger angemessen. Ein solcher Beirat wäre weniger geeignet als die
aktuelle klare Kompetenzenregelung, die dem Bundesrat dann Notrecht attestiere,
«wenn es nicht anders geht». Seiner Ansicht nach genüge es, wenn der Bundesrat dann
dieses Notrecht in vorgesehener Frist dem Parlament vorlegen müsse, so der
Bundeskanzler. Vielversprechender scheine ihm, mit Hilfe von Digitalisierung in solchen
Situationen den Einbezug der Kommissionen zu vereinfachen – wie dies die Motion von
Beat Rieder (cvp, VS; Mo. 20.3419) vorsehe. Mit 15 zu 22 Stimmen (0 Enthaltungen)
lehnte die kleine Kammer die Motion Wicki schliesslich ab. 2

MOTION
DATUM: 26.08.2020
MARC BÜHLMANN
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Bereits am folgenden Tag setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 und den dazugehörigen Nachmeldungen auseinander und auch in
der kleinen Kammer ging die Verwendung der Superlative weiter. Dabei hatte der
Ständerat über zwei neue Anträge seiner Finanzkommission zu entscheiden: Die FK-SR
schlug einen Kredit über CHF 67 Mio. zur Unterstützung des Tourismus sowie einen
Kredit über CHF 50 Mio. zur Übernahme eines Anteils an bestimmten Geschäftsmieten
vor, obwohl die entsprechende Gesetzesgrundlage für die Unterstützung im Tourismus
wie auch bei den Geschäftsmieten noch geschaffen werden musste. Der Kredit für den
Tourismus beruhe auf zwei unterschiedlichen Anträgen, erklärte Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG). CHF 27 Mio. seien als Ersatz für die wegfallenden Tourismusabgaben
vorgesehen, mit CHF 40 Mio. solle in den nächsten drei Jahren eine Werbekampagne
für den Schweizer Tourismus geführt werden. Damit wolle man die ausländischen
Touristen von Ferien in der Schweiz überzeugen, ergänzte Christian Levrat (sp, FR).
Bundesrat Maurer kritisierte, dass das Geld gemäss diesem Vorschlag nicht in der
Schweiz bleibe, sondern «irgendwelchen Werbebüros und Plakat- und Werbeagenturen
irgendwo in China» zugutekomme. Er bat deshalb den Rat darum, ein entsprechendes
Unterstützungsprojekt des Bundesrates für den Tourismus abzuwarten, das dann
tatsächlich den Schweizer Unternehmen im Tourismusbereich zugute käme. Hans Wicki
(fdp, SR) wehrte sich gegen diese Darstellung des Finanzministers und wies als Mitglied
eines Steering Committee von Tourismus Schweiz daraufhin, dass die Werbekampagne
für das Jahr 2021 bereits in diesem Sommer geplant und Zahlungsverpflichtungen
eingegangen werden müssten. Damit wolle man auch nicht in China, sondern in der
Schweiz Werbung machen. Nicht nur der Bundesrat, auch eine Minderheit Knecht (svp,
AG) lehnte den entsprechenden Antrag der Kommissionsmehrheit mit Verweis auf die
bereits existierenden Fördergelder für den Schweizer Tourismus ab. Dennoch sprach
sich der Ständerat mit 33 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für den Mehrheitsantrag
aus. 
Bei den Geschäftsmieten beantragte die Kommission CHF 50 Mio. Diese Zahl komme
zustande, indem man von 15'000 betroffenen Mietverhältnissen, einer
durchschnittlichen relevanten Miete von CHF 7'800 und einer durchschnittlichen
Einschränkung von 1.5 Monaten ausgehe, erklärte Hegglin für die Kommission. Diese
Schätzungen wiederum beruhten auf dem ursprünglichen Vorschlag der WAK-SR,
wonach Geschäftsmieten bis zu CHF 5'000 pro Monat erlassen und Geschäftsmieten ab
CHF 5'000 von Mietenden, Vermietenden und Bund zu je einem Drittel übernommen
werden sollten. Auch dagegen wehrte sich eine Minderheit Knecht, deren Sprecher
betonte, dass durch eine entsprechende Regelung Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit nicht mehr gewährleistet seien, die Regelung zu
Wettbewerbsverzerrungen führen würde und erhebliches Missbrauchspotenzial
bestehe. Christian Levrat kritisierte die Minderheit hingegen dafür, dass sie die
Entscheidung des Vorabends angreife, aber im Rahmen der Nachtragsdiskussion keine
finanzpolitischen Begründungen dafür liefere. «Wir machen uns lächerlich, wenn wir an
einem Montagabend um 22 Uhr eine Regelung verabschieden und am Dienstagmorgen
um 11 Uhr die Finanzierung dieser Regelung ablehnen», warb er für Annahme des
Mehrheitsantrags. Mit 26 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Rat für den
Kredit zu den Geschäftsmieten aus. Ob dieser überhaupt fällig werden würde, war
jedoch unklar: Die WAK-NR hatte die entsprechende Motion zur Grundlage der
Übernahme der Geschäftsmieten in der Zwischenzeit verworfen und sich für einen
eigenen Vorschlag stark gemacht. 
Eine weitere Differenz zum Erstrat schlug die FK-SR beim Kredit für die Institutionen
zur Kinderbetreuung vor: Statt der vom Nationalrat vorgesehenen CHF 100 Mio. sollten
nur CHF 65 Mio. für die Kinderbetreuung gesprochen werden. Diese Differenz stamme
daher, dass der Bund ursprünglich 50 Prozent der entgangenen Elternbeiträge
übernehmen sollte, nun seien es aber mindestens ein Drittel, erklärt Eva Herzog (sp,
BS). Da der Bund mit der Kultur und dem Sport zwei Bereiche unterstütze, die ebenfalls
Sache der Kantone seien, ziehe das Föderalismusargument diesbezüglich nicht, nahm
sie die Kritik an der Finanzhilfe für die Kinderbetreuung vorweg. Dem widersprach in
der Folge der Finanzminister, der auf das Sportförderungsgesetz und das
Kulturförderungsgesetz als Grundlage für die entsprechenden Unterstützungskredite
hinwies. Er bat folglich um Zustimmung zur Minderheit Salzmann (svp, BE), die auf
diesen Betrag verzichten wollte. Mit 25 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beharrte der
Rat jedoch auf der Unterstützung für die Kinderbetreuung und stimmte dem Vorschlag
der FK-SR zu.
Kaum Neuerungen gab es bei den übrigen Kreditposten. Eine weitere Minderheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Knecht beantragte, unter Anführung derselben Argumentation wie tags zuvor die
Minderheit Guggisberg (svp, BE) in der grossen Kammer, die Soforthilfe für
Kulturschaffende zu streichen und die Ausfallentschädigungen im Kulturbereich zu
reduzieren. Beide Anträge lehnte der Rat ab. Dabei wurde auf eine Auszählung der
Stimmen verzichtet: Wie Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) zuvor angekündigt hatte,
beschränkten sich die Stimmenzählenden aufgrund des klaren Resultats auf das
Feststellen eines offensichtlichen Mehrs. 
Schliesslich bestätigte der Ständerat auch die Kredite für die Luftverkehrsunternehmen
(CHF 1.275 Mrd.) und die flugnahen Betriebe (CHF 600 Mio. Verpflichtungskredit und
CHF 600 Mio. Nachtragskredit), Ersteres entgegen einer Minderheit Thorens Goumaz
(gp, VD), die aus ökologischen Gründen auf den Luftverkehrskredit verzichten wollte:
Man dürfe nun im Flugverkehrsbereich nicht zur alten Normalität zurückkehren,
sondern müsse die Fluggesellschaften zum Handeln verpflichten, bevor man die
entsprechenden Kredite gewähre. Es seien schliesslich nicht diese zwei
Fluggesellschaften systemrelevant, sondern «c'est le climat qui est d'importance
systémique». Mit 30 zu 5 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der Rat jedoch
deutlich für die zwei Kredite aus. Hingegen nahm der Ständerat bei den
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung eine Änderung vor, indem er sich sowohl
bei den Luftverkehrsunternehmen als auch bei den flugnahen Betrieben gegen die
Verpflichtung zur Berücksichtigung der Klimaziele des Bundesrates und zur
Rückerstattung der durch Reisebüros bezahlten Flüge aussprach, diesen stattdessen
jedoch die Suche nach sozialverträglichen Lösungen mit den Sozialpartnern im Falle
eines Personalabbaus vorschreiben wollte. 3

1) Mo. 20.3748; Po. 20.3478; NZZ, 11.4.20
2) AB SR, 2020, S. 892 f.
3) AB SR, 2020, S. 227 ff.
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